
Bekanntmachung des 1. Nachtrags zum Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der 
Stadtwerke Vellmar für das Wirtschaftsjahr 2024: 
 
1. Nachtrag zum Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Vellmar: 
 

 



 
 

 
 
 
Bekanntmachung des 1. Nachtrags zum Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der 
Stadtwerke Vellmar: 
 
Der vorstehende 1. Nachtrag zum Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke 
Vellmar für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach  
§ 115 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der 
Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: 



 
 

 
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für 2024 liegt zur Einsichtnahme vom 28.10.2024 bis 
08.11.2024 im Rathaus, Rathausplatz 1, 34246 Vellmar, Zi. 3.16, während der Öffnungszeiten 
öffentlich aus. 
 
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 kann auch auf den 
Internetseiten der Stadt Vellmar unter www.vellmar.de eingesehen werden. 
 
Vellmar, den 21.10.2024 
- Der Magistrat - 
 


